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Abschläge bei Erwerbsminderungs- und Altersrenten nach Geschlecht 2022
West- und Ostdeutschland, in % aller Rentenzugänge

Erwerbsminderungsrenten
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Abschläge bei Erwerbsminderungs- und Altersrenten nach Geschlecht, West- und Ostdeutschland 2022 

Erwerbsminderungsrentner sind seit 2001 von Abschlägen betroffen, sofern die Rente vor Vollendung des 63. Lebensjahres in Anspruch genom-

men wird. Ab dem Jahr 2012 wird die Regelaltersgrenze vom vollendeten 65. Lebensjahr auf das vollendete 67. Lebensjahr erhöht. Damit geht 

auch die Erhöhung des Alters für eine abschlagsfreie Erwerbsminderungsrente einher. In der Endstufe dieses Prozesses, die im Jahr 2024 

erreicht ist, müssen dann Abschläge hingenommen werden, wenn die Erwerbsminderungsrente vor dem 65. Lebensjahr bezogen wird. Die ma-

ximale Abschlagshöhe bleibt aber auf drei Jahre begrenzt. 

Wie die Abbildung zeigt, sind die Abschläge bei Erwerbsminderungsrenten die Regel: Bei nahezu allen Versicherten, die 2022 erstmalig eine 

Rente wegen Erwerbsminderung beziehen, wird diese Rente durch Abschläge gekürzt. Die Abschläge belaufen sich auf 0,3 % der Rente je 

vorgezogenen Monat, was einer Rentenkürzung von 3,6 % je Jahr entspricht. Die Höhe der Abschläge ist bei Erwerbsminderungsrenten auf 10,8 

% begrenzt. Eine Erwerbsminderungsrente, die ab dem 55. Lebensjahr bezogen wird, mindert sich also um 10,8 % über die gesamte Renten-

laufzeit hinweg. Die Abschläge sind ein Grund dafür, dass die Höhe der Erwerbsminderungsrenten im Rentenzugang seit Anfang 2000 stark 

gesunken ist (vgl. Abbildung VIII.47 und Abbildung VIII.47b). 

In der Folge mehrerer Leistungsverbesserungsgesetze ist allerdings die Zurechnungszeit bei der Berechnung von Erwerbsminderungsrenten 

(aber nur bei den jeweiligen Neuzugängen) - von 60 auf 62 Jahre, auf 65 und dann (schrittweise) auf 67 Jahre - verlängert worden. Erwerbsge-

minderte werden dann so gestellt, als ob sie bis zur jeweiligen Regelaltersgrenze gearbeitet hätten.  

Betrachtet man die Abschläge bei Altersrenten sind die Unterschiede zwischen West und Ost bei den Männern gering. Auffällig ist aber, dass 

nahezu die Hälfte (42,4 %) der Frauen in den neuen Ländern Abschläge in Kauf nimmt, um vorzeitig eine Altersrente beziehen zu können.  

 

Methodische Hinweise 

Die Daten entstammen aus der Rentenzugangsstatistik der Deutschen Rentenversicherung.  
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